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Ist die Frau im Kanton Zürich für die Ausübung Staats-
bürgerlicher Rechte vorbereitet?

8 Jahre, vom 6.-14. Lebensjahr besuchen Knaben und Mädchen
die obligatorische Volksschule und werden nach dem gleichen Lehrplan
in gemischten Klassen unterrichtet.

2-3 Jahre besucht der grösste Teil der austretenden 6. Klässler
die Sekundärschule in gemischten Klassen. Der Lehrplan gilt wieder für
beide Geschlechter.

2-4 Jahre dauert eine Berufslehre für Burschen und Mädchen je
nach der einfacheren oder komplizierteren Berufstechnik. Lehrlinge und
Lehrtöchter haben die obligatorische, gewerbliche Fortbildungsschule zu
besuchen. Eine Lehrabschlussprüfung berechtigt zum Empfang eines
Lehrbriefes.

2-3 Jahre Besuch einer Handelsschule vermitteln Mädchen und
Burschen die nötigen Kenntnisse für kaufmännische Tätigkeit.

6% Jahre Gymnasialbildung ist die Vorbereitung zum Hochschul-
Studium, das Töchtern und Söhnen zugänglich ist. Frauen betätigen sich
als Fachlehrerinnen, Arztinnen, Juristinnen, Pfarrerinnen, Apothekerinnen.

Zusätzlich besuchen die Mädchen während 6 Jahren Volksschule
den Mädchenhandarbeitsunterricht obligatorisch.

Zusätzlich sind die schulentlassenen Mädchen zum Besuch der
obligatorischen hauswirtschaftlichen Fortbildungsschule während minde-
stens 180 Stunden verpflichtet.

Wo bleibt der Bildungsunterschied zwischen den Geschlechtern?

Das 20. Altersjahr befähigt den Jüngling zur Ausübung der Staats-
bürgerlichen Rechte. Kenntnisse und Erfahrungen erwirbt er sich nach
und nach in der staatsbürgerlichen Praxis. Das wäre auch für das 20-
jährige Mädchen der einzig richtige Weg, sich in die Ausübung des
Stimmrechtes einzuarbeiten, unterstützt durch Berufs- und Lebenserfahrung.

Anna Gassmann.

spricht für Sie und ehrt den Empfänger. Wir freuen uns, Ihnen

die neuesten Creationen vorlegen zu dürfen.
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